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Bekanntmachung gem. § 14 Abs. 5 KPG  

Die vom Landesrechnungshof Schleswig-Holstein beauftragte Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft hat dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 und dem 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 der Geesthachter Innovations- und 

Technologiezentrum GmbH, Geesthacht folgenden uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk erteilt:  

 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-

rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-

richt der Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum GmbH für das Ge-

schäftsjahr vom 1.Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 

3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckte sich 

daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft im Sinne von § 

53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 

und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 

ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwor-

tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-

resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht so-

wie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 1 Nr. 3 

KFP SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-

men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkei-

ten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-

ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-

gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-

lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-

chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse 

der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prü-

fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 

über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-

weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-

wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-

schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftli-

chen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festge-

stellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 

und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind 

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-

sere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-



 
 

 

se entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 

und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 

und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass 

zu wesentlichen Beanstandungen.“ 

 

Wentorf bei Hamburg, 09.06.2010 

 

 WSB GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 Steuerberatungsgesellschaft 

 

 

 

    

  

   Sylva Krix                          Tim Färber 

       Wirtschaftsprüferin              Wirtschaftsprüfer 
 

 

Die Gesellschafterversammlung der Geesthachter Innovations- und Technologiezent-

rum GmbH hat am 30. Juni 2010 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 fest-

gestellt. Der Jahresfehlbetrag von  - 23.112,30  EUR ist auf neue Rechnung vorgetra-

gen worden. Die notwendigen Unterlagen für das Geschäftsjahr 2009 wurden am 

28.12.2010 beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht. Der Jahresabschluss zum 

31.12.2009 liegt in der Zeit vom 10. bis 19.01.2011 in den Geschäftsräumen der Ge-

sellschaft in 21502 Geesthacht öffentlich aus. 

 

Geesthacht, den 17.12.2010 

 

Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum GmbH 

Dr. Rainer Döhl-Oelze 

Geschäftsführer 

 


